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Recht 
 
Dokumentation � neue und/oder alte Fristen? 
______________________________________________________________________________________
_ 
 
Auch das Recht unterliegt einem ständigen Wandel. Das Infektionsschutzgesetz ist 
seit dem 01.01.2001 in Kraft getreten; mittlerweile gelten seit Januar 2002 die Novel-
lierungen des 2. Medizinprodukte-Änderungsgesetzes im Rahmen des MPG und der 
Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Last not least wurde zum 01.01.2002 mit dem  
Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts die Reform des Zivilrechts in wesent-
lichen Bereichen umgesetzt. 
Mit Sicherheit wird jetzt nicht alles anders; vielleicht � so mit Worten eines Anbie-
ters in der Tekekommunikationsbranche � �bleibt alles besser�. Die Qualitätssiche-
rung in der Versorgung ist nach wie vor langfristig nachzuweisen. Hierzu vorab und 
besonders wichtig: Neue Aufbewahrungsfristen zur Prüfung der Transparenz des 
gefahrenen Qualitätsmanagements einer Einrichtung tangieren nicht die Pflicht zur 
Archivierung der zur Patientensicherheit zu dokumentierenden Parameter auf einen 
Zeitraum von 30 Jahren. 
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Keine Irritation durch unterschiedliche 
Regelungsbereiche 
Das Infektionsschutzgesetz mit Einbindung 
des RKI und der Gesundheitsämter ver-
pflichtet in § 23 IfSG u.a. Krankenhäuser 
und operative Einrichtungen zur Aufzeich-
nung nosokomialer Infektionen und erkann-
ter spezieller Resistenzen und Multiresis-
tenzen mit einer Aufbewahrungsfrist der 
entsprechenden Dokumentation von zehn 
Jahren. Diese Frist betrifft dabei lediglich 

das Spektrum der behördlich geregelten 
Überwachung von speziellen Gesundheits-
einrichtungen durch die Gesundheitsämter 
und Aufsichtsbehörden. Die in dieser Vor-
schrift geregelte Archivierungsfrist ist losge-
löst zu sehen von der Verjährungsfrist im 
Falle der Klage eines durch eventuellen 
Hygienefehler geschädigten Patienten. 
Bei der Dokumentationsfrist des IfSG soll 
allein den Aufsichtsbehörden ermöglicht 
werden, das Hygienemanagement einer 
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Einrichtung in Bezug auf festgelegte Gefah-
renbereiche zu überprüfen, um gegebenen-
falls mit Auflagen bis hin zu einer Verfü-
gung der Schließung von besonders ge-
fahrträchtigen Bereichen angemessen  auf 
hygienische Bedenklichkeiten und Gefahren 
reagieren zu können. Es mag dahinstehen, 
ob es zur Prüfung und aktuellen Sicherstel-
lung eines der behördlichen Kontrolle unter-
liegenden Hygienemanagements der Do-
kumentations- und Archivierungsfrist des 
Infektionsspektrums der letzten 10 Jahre 
bedarf � es ist nun einmal so, denn ein Ge-
setz ist unbedingt verpflichtend. 
 
Kommen wir nun zu der weitergehenden 
Archivierungspflicht und -frist zur medizini-
schen Dokumentation, die abschließend im 
BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) geregelt 
ist. 
 
Alte und neue Fristen nach dem Gesetz 
zur Modernisierung des Schuldrechts 
Die zum 01.01.2002 in Kraft getretene Mo-
dernisierung des Schuldrechts beinhaltet 
u.a. die Neuregelung und Bündelung der 
Verjährungsfristen. 
Bisher galt im Gesundheitsrecht für Scha-
denersatzansprüche aus dem Behand-
lungsvertrag neben der in § 195 BGB gere-
gelten regelmäßigen Verjährungsfrist von 
30 Jahren die Verjährungsfrist für delikti-
sche Ersatzansprüche einschließlich 
Schmerzensgeld von drei Jahren ab Kennt-
nis von Schaden und Schädiger mit einer  
maximalen Befristung von 30 Jahren (§ 852 
BGB). Dies hatte und hat zur Folge, dass 
es oft einer schwierigen Überprüfung unter-
lag, ob z.B. ein auf Schmerzensgeld gerich-
teter Ersatzanspruch noch rechtzeitig von 
einem klagenden Patienten geltend ge-
macht oder zwischenzeitlich mit der Folge 
des Verlustes der effektiven Durchsetzbar-
keit schon verjährt war. Endgültig können 
wir uns von dieser Regelung aber noch 
nicht verabschieden. Wenn auch mit Wir-
kung ab dem 01.01.2002 die Verjährung 
der Ersatzansprüche durch das Gesetz zur 

Modernisierung des Schuldrechts einheit-
lich geregelt ist, gilt dies lediglich für Haf-
tungs- und damit Behandlungsfälle, die ab 
dem 01.01.2002 stationär oder ambulant 
versorgt wurden. 
 
Damit gilt im Gesundheitsbereich für Be-
handlungsfälle ab dem 01.01.2002 die Ver-
jährungs- und damit die Durchsetzbarkeits- 
und dokumentationsrechtliche Aufbewah-
rungsfrist von relevanten Unterlagen des § 
199 Abs. 2 BGB neuer Fassung wie folgt: 
 
§ 199 BGB 
Beginn der regelmäßigen Verjährungs-
frist und Höchstfristen 
... 
(2) Schadensersatzansprüche, die auf 
der Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder der Freiheit beru-
hen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre 
Entstehung und die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von 
der Begehung der Handlung, der Pflicht-
verletzung oder dem sonstigen, den 
Schaden auslösenden Ereignis an.  
 
Die gesetzliche Neuregelung macht keinen 
Unterschied, ob es sich bei den zur gericht-
lichen Prüfung anstehenden Ersatzansprü-
chen um vertragliche oder deliktische An-
sprüche wie Schmerzensgeldansprüche 
handelt und weitet somit die mögliche Ein-
klagbarkeit generell auf 30 Jahre aus. 
Da durch die Regelung des § 199 BGB 
neuer Fassung eine Verlängerung der bis-
her für deliktische Ansprüche  in § 852 BGB 
geregelten Frist (Geltendmachung drei Jah-
re ab Kenntnis von Schaden und Schädiger 
bei einer Höchstfrist von 30 Jahren) einge-
treten ist, gilt für Altfälle, also Behandlungs-
fälle bis zum 31.12.2001 gemäß Artikel 229 
EBGBG (Einführungsgesetz zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch) für deliktische Ersatzan-
sprüche wie insbesondere Schmer-zensgeld 
die bisherige Verjährungsfrist des § 852 
BGB alter Fassung. Hierzu heißt es im Ein-
führungsgesetz wie folgt: 
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Art. 229 EGBGB 
Es werden dem Artikel 229 folgende 
Vorschriften angefügt: 
 
§ 6 
Überleitungsvorschrift zum Verjäh-
rungsrecht nach dem Gesetz zur Moder-
nisierung des Schuldrechts ... 
 
(3) Ist die Verjährungsfrist nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch in der seit dem 
1. Januar 2002 geltenden Fassung län-
ger als nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch in der bis zu diesem Tag geltenden 
Fassung, so ist die Verjährung mit dem 
Ablauf der im Bürgerlichen Gesetzbuch 
in der bis zu diesem Tag geltenden Fas-
sung bestimmten Frist vollendet. 
 
Fazit zur Verjährung und Dokumenta-
tionsfrist 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Schuldrechts hat der Gesetzgeber für den 
Gesundheitsbereich eine einheitliche Frist 
für die mögliche Überprüfung und damit 
auch für den Zeitraum der verpflichtenden 
Dokumentation geschaffen. Bei allen Ände-
rungen in weiteren Bereichen mit unter-
schiedlicher gesetzlich angeordneter Ver-
kürzung und Verlängerung der 
Verjährungsfrist gilt weiterhin die 30-jährige 
Aufbewahrungsfrist für die 
Dokumentationen patientenbezogener 
Behandlungs- und Versorgungsdaten. War 

Versorgungsdaten. War dies nach bisheri-
gem und für Altfälle fortgeltendem Recht 
auch schon wegen der Unabwägbarkeit 
unterschiedlicher Verjährungsfristen bei 
einer Höchstfrist von 30 Jahren erforderlich, 
ergibt sich dies nunmehr zwingend auf-
grund der einheitlich für Ersatzansprüche 
für Neufälle im Gesundheitsbereich ab 
2002 gesetzlich festgelegten Frist von 30 
Jahren � und zwar unabhängig von vorhe-
riger Kenntnis des Schadens oder des je-
weils Verantwortlichen. 
Diese Dokumentations- und Aufbewah-
rungsfrist von Behandlungsunterlagen steht 
in keinerlei Zusammenhang mit den natur-
gemäß kürzer bemessenen Fristen im 
Rahmen behördlicher Überprüfung des 
Qualitätssicherungs-Managements, der 
gegebenenfalls zusätzliche Bedeutung im 
Hinblick auf den Fortbestand der Einrich-
tung und auf eventuelle Regressforderun-
gen wegen Unterschreitung des qualitativen 
Niveaus einer Abteilung zukommt. Dieser 
Punkt wäre im Hinblick auf das bereits ver-
abschiedete Fallpauschalengesetz mit 
DRG-Einführung unter Berücksichtigung 
der Festsetzung der Entgelte und möglicher 
Regresse nach dem Krankenhausentgelt-
gesetz ein gesondertes Thema von erhebli-
cher Brisanz. 
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Noch Fragen?  Rufen Sie uns einfach an! 
Customer Service: 06404/925-125 oder direkt Frau Birgit Früh, 06404/925-303. 
 
 
 
 
 
 

BAG - Für eine Zukunft mit Dimension. 


